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Bei blatt z ;rParlamentsJeorrespondenz 

19/J A nf ::a g e 

der Abg"Dr.G red 1 e r, K a n d u t s c h und Genossen 
an den Bundesminister für soziale Verwaltung, 

11.Juli ,1956 

betreffend äe Einrichtung von Kurkonimissionen in Niederösterreich. 

-~ .. ~-.-.-.-
Die unterfertigten Abgeordneten haben schon wiede~holt in der abge~ 

laufene~ LegislaturperiOde des Nationalrates das A~ge~erk des damaligen 

Bundesministers für soziale Verwaltung auf die ungeklärten Verhältnisse in 

den einzelnen Kurverwaltungen, insbesondere aber in den Kurverwaltungen 

Ni ederösterrelehs gerichtet. Die Kurverwaltungen und ihre Träger:l.:nnen, 
die Kurkomndssionen, wurden während des deutschen Regimes völlig umge~ 

staU et, jedes demokra tische Element aU:sgeschal tet, di e Kur! onds del'l Ge­
meinden übergeben und die Kurbezirke in einer Weise geregelt, die modernen 

sanitären und Planungsideen völlig widersprechen~ 
Die Kurkommissionenwaren bis 1938 eine demokratische Ei~lchtungf 

die aus Vertretern der den Kurbezirk bil~nden Gemeinden, aus Vertretern 

der Hotsllerie und des Gastgewerbes, aus Vertretern der anderen am Kurle­

ben interessierten Bevölkerungsschichten und insbesondere aus Vertretern 

der Ärzteschaft bestanden., 

Das Bundesgrundsatzgesetz über das Heilquellen- und Kurortewes~nvom 

211>3~1930, BGB1.Nr o88 t in der Fassung von 1937, BGB1"Nr.429, Wurde dUl"ah 

das Landesaus:ll1 hrungsgesetz in Niederösterre ich, LGB1.5/1934,bis-.heute 

nioht in Kraft gesetzt, denn in diesem Bundeslande besteht überhaupt ketne 

getrennte Kurverwaltung , da in der deutschen Aers. (§ 14 der Verordnws.g 

des Landeshauptmannes für Niederdonau vom 19.7101939, LVdgBl"Nr .58) nioht 

nur die Einhebung der Kurtaxen den KurvelWaltun~en abgenommen wurdet 8~'" 
dern auoh die Kurkommissionen als solo'he aufge löst und nichtwleder :in Gang 

gesetzt wurden. 

Die Kurverwaltung in Niederöst'erreich ist daher als im Gegensatz zum 

Ifeilquellen- und Kuro)."tegesetz in der Fassung von 1937 stehend verfassungs­

widrig. 

Abgesehen aber vo~iesen rein formalgesetzlichen Erwägun~enist auCh 

die Kurverwaltung in Niederösterreich nicht nach sachliahen Gesichtspunkten 

eingeriChtet ,denn die interessierten' Bevölkerungsschichten sind vorjder Kur­
verwaltung v5llig ausgeschlossen. Da nach dem niederösterrachischen Landes~ 

ausf'ührungsgesetz Kurkommiss!. onen zwingend vorgesehen sind, solche aber 
nicht bestehen, verwalten die Gemeindebehär den direkt auch die Kuragenden, 

ein Zustand', der, auch dazu ge!i'hrt hat, dass die Kurge2irke ohne jede sach .. 
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liehe BegTÜndungsieh mit den Gemeindegrenzen d~oken. Das ist insoferne ein 

jbelstand, als Naonbargameinden, die nicht direkt Ku~gemeinden sind, nicht 

dazu verhalten vierden können, ihre Verwaltung al f ltie Erfordernisse der 

Nachbargemeinde , di e Kurgemeinde ist, ab zustimmen 0 Das aber ist unbedingt 

erforderlich. 

SChOl'l der frühere Herr Bundesminist er für so ziale Venel tung hat am 

5.,April 1955 zu Zl. V-24 •. 763-20 JL/55 eine· Anfrage in dieser Riohtung dahin­

gehend .beantwortet,. dass er genötigt sein werde, im Verfolg der Bestimmung 

des § 12 Abs.2 des Heilquellen-und Kurortegeset zes delll. Nationalrilte den 

~ntwurf eines Ausführungsgeset~es für Nied~rösterreieh vorzulegen, wenn der 

. Lahdtag vonNiederösterreich ein solches nioht alsbald besohliesse. Nunmehr 

ist lllehr a.ls ein Jahr vergangen, und nooh immer besteht keine Kurveri7altung 

in Niederösterrei.oh, noch immer bestehen ~eine Kurkommissionen, noch immer 

gibt es keine Kurtaxen, noch immer ist die Frage der Kurbezirke ni~ht be~ 

friedig end gerl?gelt ... 

Die unterfertigten AbgeQrdnet~n riohten da.her a~ den Herrn Bundes­

minister für soziale Verwaltung die 

A n f r aB e: 

1.) Ist der Herr Bundesminister gewillt, unver zügUoh dem Na.tional­

rat gemäss § 12 Abs .. 2 des Bundesgrun·dsatzgesetzes fibel" das Heilquellen- Wl4 
Kurol'tenesen ein Ausiihrungsgesetz, giltig für das Bundesland Niederöster­

reich, vorzulegen? 

2 .. ) Ist er gewillt, in diesen Entwurf eine demokrat bche V~rtret.unn: 

der a.rn Kurwesen interessi erten Bevölkerungskreise (Kurkominission) einzubauen,' 

der ml.t beschliessender Stimme die· Ärzteschaft , die Hoteliers ~d Gastwirte, 

die lokalen Fremdenverkehrsorgallisationen (Kur"" und Fremdenverkehrsver("ine, 

Versohönerungsveri"ine} und die privaten Zimmervermieter neb"'n den Vertre­

tern der Gemeinee teilnehmen? 

3.) Ist der Herr Bundesminister ferner gewillt, auch in den anderen 

Bund'sländern dafür zu sorgen, dass unverzüglich demokratisoh best~llte 

Kurkommissionen dort, wo BO lc he nioht bestehen sollten, ins Leben geruf en . 
\ 

werden? 

~.-.-.-.-.- .... 
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